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Stuttgart, 28. Januar 2021
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Ihr Antrag auf Zugang zu amtlichen Informationen vom 12. Januar 2021

Anlage

Sehr███ █ ██

auf lhren oben genannten Antrag ergeht gema1 § 7 Absatz 1  des Landesinformations-
freiheitsgesetzes (LIFG) folgender

Bescheid:

1. lhr Antrag wird zustandigkeitshalber an den Landesbetrieb Vermogen und Bau
Baden-Wurttemberg abgegeben.

2. Sie erhalten in derAnlaqe die Drucksache 16/4061, insoweitwird lhr Informations-

begehren als unbegrUndet abgelehnt.



BeqrUndunq

Mit E-Mail vom 12. Januar 2021 haben Sie unter Berufung auf § 1 Absatz 2 des Landes-

informationsfreiheitsgesetzes (LIFG), § 25 des Umweltverwaltungsgesetzes (UVwG), § 2

Absatz 3 des Umweltinformationsgesetzes des Bundes (UIG) und nach § 2 Absatz 1 des

Gesetzes zur Verbesserung der gesundheitsbezogenen Verbraucherinformation (VIG)

,,eine Liste mit alien GrundstUcken (mit Informationen zu Gemarkung, Flurstuck, Gröl3e

und Nutzung), deren EigentUmer das Land Baden-Wurttemberg ist.'

beantragt.

lhr Antrag ist zustandigkeitshalber an den Landesbetrieb Vermogen und Bau Baden-

Wurttemberg abzugeben; rn Ubrigen wird lhr Antrag gemaR § 9 Absatz 3 Ziffer 5 LIFG

abgelehnt.

lhr lnformationsbegehren ist ausschlie1Iich nach dem LIFG zu wUrdigen.

Bei den erbetenen Informationen handelt es sich weder urn Urnweltinforrnationen ( 2 Ab-

satz 3 UIG; § 23 Absatz 3 UVwG - Daten über den Zustand von Umweltbestandteilen,

Emissionen oder Daten sich darauf beziehender Maf.nahmen / Tatigkeiten) im Sinne des

UIG bzw. der UVwG, noch urn gesundheitsbezogene Verbraucherinformationen ( I VIG

- Informationen über Erzeugnisse im Sinne des Lebensmittel- und Futtermittelgesetz-

buchs oder Verbraucherprodukte). Ihnen steht rnangels Beteiligtenste!!ung innerhaib

elnes Verwaltungsverfahrens auch kein Akteneinsichtsrecht zu.

Das Ministerium für Finanzen ist hinsichtlich der nachgefragten Informationen keine

,,inforrnationspflichtige Stelle" im Sinne des § 3 Ziffer 2 LIFG. Die nachgefragten Liegen-

schaftsdaten sind - wenn überhaupt in der nachgefragten Form - ausschlielllich beim

Landesbetrieb Vermogen und Bau Baden-Württemberg vorhanden bzw. verfügbar, § 3

Ziffer 3 LIFG. lhr Antrag wird deshalb zustandigkeitshalber an diesen abgegeben. Im wei-

teren Verfahren wird der Schutz von besonderen öffentlichen Belangen zu beachten sein

( 4 LIFG; insbesondere Nr. 2 Belange der Offentlichen Sicherheit und Nr. 9 Interessen

der informationspflichtigen Stelle im Wirtschaftsverkehr). Im Ubrigen weise ich darauf hin,



dass die informationspflichtige Steile nicht verpflichtet ist, die Informationen nach den
WUnschenvon antragsteiienden Personen aufzubereitenoder zu eriäutern. Auch besteht
grundsatzlich keine Pfiicht, bei ihr nicht vorhandene Informationen zu beschaffen.

AbschlieRend möchten wir Sie auf die im Rahmen der beigefugten Drucksache 16/4061
bereits erfoigte Veroffentlichung von Informationen bezugiich des landeseigenen Grund-
vermogenshinweisen; aus den Antworten zu den Fragen Ziffern 1.  und 2. der Drucksa-
che 16/4061 sind Belegenheit und GroReder landeseigenen GrundstUckedifferenziert
nach bebauten und unbebauten Fiächen unter Bezugnahme auf die Zustandigkeitsberei-
che der einzeinen Amterdes Landesbetriebs Vermogen und Bau Baden-WUrttemberg
ersichtiich. Unter diesem Gesichtspunkt ist IhrAntrag gemaR § 9 Absatz 3 Ziffer 5 LIFG
insoweit abzulehnen.

Gegen diesen Bescheid kann innerhaib eines Monats nach Bekanntgabe des Verwal-
tungsaktes Kiage bei dem Verwaitungsgericht Stuttgart, Postfachanschrift: Postfach
105052, 70044 Stuttgart, Hausanschrift: Augustenstraae 5, 70178 Stuttgart, schriftiich
oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle erhoben werden. Die
Kiage mussden Kiager, den Bekiagten und den Gegenstand des Kiagebegehrens be-

zeichnen. Sie soil einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begrundung dienenden
Tatsachen und Beweismittel solien angegeben werden. Der Kiage nebst Aniagen sollen
so viele Abschriften beigefugt werden, dass alie Beteiiigten eine Ausfertigung erhaiten
kOnnen.
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